
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 5 GSpG Landesausspielungen mit
Glücksspielautomaten

 GSpG - Glücksspielgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.08.2025

1. (1)Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten sind Ausspielungen nach § 2 Abs. 3 an ortsfesten, öffentlich

zugänglichen Betriebsstätten unter Einhaltung ordnungspolitischer Mindestanforderungen an

Bewilligungswerber (Abs. 2) sowie besonderer Begleitmaßnahmen der Spielsuchtvorbeugung (Abs. 3 bis 5), der

Geldwäschevorbeugung (Abs. 6) und der Aufsicht (Abs. 7)

1. 1.in Automatensalons mit mindestens 10 und höchstens 50 Glücksspielautomaten oder

2. 2.in Einzelaufstellung mit höchstens drei Glücksspielautomaten.

Dabei darf ein höchstzulässiges Verhältnis von einem Glücksspielautomat pro 1 200 Einwohner insgesamt im

Bundesland nicht überschritten werden und die Anzahl der aufrechten Bewilligungen zum Betrieb von

Glücksspielautomaten ist mit höchstens drei pro Bundesland beschränkt. Im Bundesland Wien beträgt das

höchstzulässige Verhältnis ein Glücksspielautomat pro 600 Einwohner. Die Einwohnerzahl eines Bundeslandes

bestimmt sich nach dem für den jeweiligen Finanzausgleich von der Bundesanstalt Statistik Österreich zuletzt

festgestellten und kundgemachten Ergebnis der Statistik des Bevölkerungsstandes oder der Volkszählung zum

Stichtag 31. Oktober, wobei das zuletzt kundgemachte Ergebnis im Zeitpunkt der Erteilung von Bewilligungen

maßgeblich ist.

2. (2)Ordnungspolitische Anforderungen an Bewilligungswerber bzw. -inhaber sind zumindest:

1. 1.eine Kapitalgesellschaft mit Aufsichtsrat, die keine Gesellschafter hat, die über einen beherrschenden

Einfluss verfügen und die Zuverlässigkeit in ordnungspolitischer Hinsicht gefährden;

2. 2.die Abwicklung des Betriebs der Glücksspielautomaten in einer Form, die eine effektive und umfassende

ordnungspolitische Aufsicht nach diesem Bundesgesetz erlaubt;

3. 3.der Nachweis eines eingezahlten Stamm- oder Grundkapitals von mindestens 8 000 Euro je

betriebsberechtigtem Glücksspielautomaten und der rechtmäßigen Mittelherkunft in geeigneter Weise

sowie einer Sicherstellung mit einem Haftungsbetrag von zumindest 20 vH des Mindeststamm- oder

Mindestgrundkapitals;

4. 4.ein Entsenderecht des Bundesministers für Finanzen für einen Staatskommissär und dessen Stellvertreter

zur Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bei den Betreibern von

Automatensalons, wobei § 76 BWG sinngemäß anzuwenden ist;

5. 5.die Bestellung eines oder mehrerer Geschäftsleiter, die aufgrund entsprechender Vorbildung fachlich

geeignet sind, über die für den ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb erforderlichen Eigenschaften und

Erfahrungen verfügen und gegen die kein Ausschließungsgrund nach § 13 der Gewerbeordnung 1994

vorliegt;

6. 6.eine Eigentümer- oder allenfalls Konzernstruktur, die eine wirksame Aufsicht über den

Bewilligungsinhaber nicht behindert;
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7. 7.ein technisches Gutachten über die Einhaltung der Bestimmungen der Abs. 4, 5 und 7 über den

Spielerschutz und die Sicherung der Gewinnausschüttung;

8. 8.eine Höchstbewilligungsdauer von 15 Jahren.

3. (3)Spielsuchtvorbeugende Maßnahmen bei Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten bestehen aus

Spielerschutz begleitenden Rahmenbedingungen und einem spielerschutzorientierten Spielverlauf.

4. (4)Als Spielerschutz begleitende Rahmenbedingungen nach Abs. 3 sind zumindest verpflichtend vorzusehen

1. a)für Automatensalons:

2. 1.die Einrichtung eines Zutrittssystems, das sicherstellt, dass jeder Besuch des Automatensalons nur

Personen gestattet ist, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben;

1. 2.die Vorlage eines Konzepts über die Schulung der Mitarbeiter im Umgang mit Spielsucht und über die

Zusammenarbeit mit einer oder mehreren Spielerschutzeinrichtung(en);

2. 3.die Einrichtung eines Warnsystems mit abgestuften Spielerschutzmaßnahmen von der

Spielerinformation bis zur Spielersperre abhängig vom Ausmaß der Besuche des Spielteilnehmers in

den Automatensalons eines Bewilligungsinhabers;

3. 4.die Anzeige der mathematisch ermittelten Gewinnausschüttungsquote des jeweiligen

Spielprogramms bei der gewählten Einsatzgröße am Glücksspielautomat, wobei diese ausgehend von

einer unendlichen Serie an Einzelspielen in einer Bandbreite von 85 bis 95 vH liegen muss und nur

nach vorheriger Bekanntgabe an die zuständige Landesbehörde geändert werden darf; werden dem

Spielteilnehmer in einem Spielprogramm verschiedene Gewinnchancen zur Auswahl angeboten, so

darf keine dieser Gewinnchancen für sich alleine betrachtet, ausgehend von einer unendlichen Serie an

Einzelspielen, über 95 vH liegen;

4. 5.das Verbot zu Spielinhalten mit aggressiven, gewalttätigen, kriminellen, rassistischen oder

pornographischen Darstellungen;

5. 6.die Möglichkeit für Spieler zur jederzeitigen Einsichtnahme in eine deutsche Fassung der

Spielbeschreibungen aller Spiele der Glücksspielautomaten;

6. 7.die Einhaltung eines Mindestabstands von 15 Kilometern Luftlinie oder in Gemeinden mit mehr als

500 000 Einwohnern von 2 Kilometern Luftlinie für Automatensalons mit mehr als 15

Glücksspielautomaten zum Standort einer Spielbank, wobei der Abstand eines Automatensalons in

einer Gemeinde mit mehr als 500 000 Einwohnern auf dem Gebiet dieser Gemeinde nicht mehr als 2

Kilometer Luftlinie betragen muss; zudem darf im Umkreis von 300 Metern oder in Gemeinden mit

mehr als 10 000 Einwohnern von 150 Metern Luftlinie eines Automatensalons mit mehr als 15

Glücksspielautomaten kein weiterer Automatensalon mit mehr als 15 Glücksspielautomaten eröffnet

werden; schließlich muss zwischen Automatensalons desselben Bewilligungsinhabers jedenfalls ein

Mindestabstand von 100 Metern Gehweg eingehalten werden; die Einwohnerzahl der Gemeinden

richtet sich dabei nach dem von der Bundesanstalt Statistik Österreich kundgemachten Ergebnis der

letzten Volkszählung;

7. 8.die Teilnahme an einer vom Bundesgesetzgeber den Grundsätzen des Datenschutzrechts

entsprechend noch vorzusehenden Austauschsverpflichtung von Daten über Besuchs- und

Spielsperren oder -beschränkungen zwischen Glücksspielanbietern;

8. 9.die sinngemäße Einhaltung der Bestimmung des § 25 Abs. 3.

3. b)bei Einzelaufstellung:

1. 1.die Einrichtung eines Identifikationssystems, das sicherstellt, dass nur Personen, die das achtzehnte

Lebensjahr vollendet haben, an den Glücksspielautomaten spielen können und das eine zeitliche

Begrenzung der Spielzeiten an den Glücksspielautomaten ermöglicht;

2. 2.die Ausstellung einer laufend nummerierten Spielerkarte durch den Bewilligungsinhaber oder dessen

Vertragspartner zur Einhaltung der höchstzulässigen Tagesspieldauer (Abs. 5 lit. b Z 7), auf der der

Name des Bewilligungsinhabers sowie Name, Geburtsdatum und Lichtbild des Spielteilnehmers sowie

das (Erst-) Ausstellungsdatum angebracht sind; dabei ist durch den Bewilligungswerber oder dessen

Vertragspartner sicherzustellen, dass pro Spieler nur jeweils eine Spielerkarte ausgestellt ist, oder,

wenn mehrere Spielerkarten für einen Spieler ausgestellt wurden, jeweils nur eine Spielerkarte für

einen Spieler gültig ist, und nur diese Spielerkarte zur Teilnahme am Spiel berechtigt; die Dauer der
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bereits absolvierten Spielteilnahmen muss bei Ausstellung einer neuen Spielerkarte für einen

Spielteilnehmer auf diese Spielerkarte übertragen werden; die Ausstellung einer physischen

Spielerkarte kann entfallen, wenn auf Grund des technischen Fortschrittes biometrische

Erkennungsverfahren im Einsatz sind, die in ihrer Funktionalität der entfallenden Spielerkarte

zumindest gleichwertig sind;

3. 3.die Einrichtung eines Warnsystems mit abgestuften Spielerschutzmaßnahmen von der

Spielerinformation bis zur Spielersperre abhängig vom Ausmaß der Spielzeiten des Spielers;

4. 4.die Anzeige der mathematisch ermittelten Gewinnausschüttungsquote des jeweiligen

Spielprogramms am Glücksspielautomat, wobei diese ausgehend von einer unendlichen Serie an

Einzelspielen in einer Bandbreite von 82 bis 92 vH liegen muss und nur nach vorheriger Bekanntgabe

an die zuständige Landesbehörde geändert werden darf; werden dem Spielteilnehmer in einem

Spielprogramm verschiedene Gewinnchancen zur Auswahl angeboten, so darf keine dieser

Gewinnchancen für sich alleine betrachtet, ausgehend von einer unendlichen Serie an Einzelspielen,

über 92 vH liegen;

5. 5.das Verbot zu Spielinhalten mit aggressiven, gewalttätigen, kriminellen, rassistischen oder

pornographischen Darstellungen;

6. 6.die Möglichkeit für Spieler zur jederzeitigen Einsichtnahme in eine deutsche Fassung der

Spielbeschreibungen aller Spiele der Glücksspielautomaten.

5. (5)Ein Spielerschutz orientierter Spielverlauf nach Abs. 3 besteht,

1. a)wenn in Automatensalons zumindest

1. 1.die vermögenswerte Leistung des Spielers höchstens 10 Euro pro Spiel beträgt;

2. 2.die in Aussicht gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder geldwerten

Leistungen) 10 000 Euro pro Spiel nicht überschreiten;

3. 3.jedes Spiel zumindest 1 Sekunde dauert und vom Spielteilnehmer gesondert ausgelöst wird;

4. 4.keine parallel laufenden Spiele auf einem Glücksspielautomaten spielbar sind, wobei aber Einsätze

auf mehreren Gewinnlinien des Spieles erlaubt sind, wenn die vermögenswerte Leistung pro Spiel

weder den Höchsteinsatz nach Z 1 übersteigt, noch der erzielbare Höchstgewinn nach Z 2

überschritten wird;

5. 5.eine Einsatz- oder Gewinnsteigerung oder Vervielfachung über den Höchsteinsatz nach Z 1 oder

Höchstgewinn nach Z 2 mit vor oder nach dem Spiel oder während des Spieles durchgeführter

Begleitspiele nicht möglich ist;

6. 6.keine Jackpots ausgespielt werden und

7. 7.nach zwei Stunden ununterbrochener Spieldauer eines Spielteilnehmers der Glücksspielautomat

abschaltet (Abkühlungsphase).

2. b)wenn in Einzelaufstellung zumindest

1. 1.die vermögenswerte Leistung des Spielers höchstens 1 Euro pro Spiel beträgt;

2. 2.die in Aussicht gestellten vermögenswerten Leistungen (Gewinne in Geld, Waren oder geldwerten

Leistungen) 1 000 Euro pro Spiel nicht überschreiten;

3. 3.jedes Spiel zumindest 2 Sekunden dauert und vom Spielteilnehmer gesondert ausgelöst wird;

4. 4.keine parallel laufenden Spiele auf einem Glücksspielautomaten spielbar sind, wobei aber Einsätze

auf mehreren Gewinnlinien des Spieles erlaubt sind, wenn die vermögenswerte Leistung pro Spiel

weder den Höchsteinsatz nach Z 1 übersteigt, noch der erzielbare Höchstgewinn nach Z 2

überschritten wird;

5. 5.eine Einsatz- oder Gewinnsteigerung oder Vervielfachung über den Höchsteinsatz nach Z 1 oder

Höchstgewinn nach Z 2 mit vor oder nach dem Spiel oder während des Spieles durchgeführter

Begleitspiele nicht möglich ist;

6. 6.keine Jackpots ausgespielt werden und

7. 7.das Spielen auf Glücksspielautomaten in Einzelaufstellung nur höchstens für drei Stunden je

Spielteilnehmer innerhalb von 24 Stunden möglich ist (höchstzulässige Tagesspieldauer).

6. (6)Als Maßnahmen zur Vorbeugung gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung sowie der

Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen sind in Fällen von Automatensalons und in



Fällen der Einzelaufstellung zumindest die sinngemäße Einhaltung der Bestimmungen des § 31c Abs. 1, 2 und 4

sowie die Aufsicht nach einem risikobasierten Ansatz im Sinne der Bestimmungen des § 8 Abs. 5, § 9 Abs. 4, § 9a

Abs. 2 bis 5, § 18, § 19 Abs. 3, § 24 Abs. 5, § 25 Abs. 2, 5 bis 10, § 26, § 31 Abs. 1 Z 1 und 2 und Abs. 2, § 32, § 33,

§ 37, § 38, § 40 Abs. 2 bis 4 FM-GwG vorzusehen.

7. (7)Als Aufsicht sichernde Maßnahmen sind zumindest vorzusehen

1. 1.eine über einen Zentralcomputer vernetzt durchgeführte Abrechnung von Glücksspielautomaten und die

Sicherstellung der verpflichtenden elektronischen Anbindung an die Bundesrechenzentrum GmbH gemäß

§ 2 Abs. 3;

2. 2.dass in Automatensalons und an Standorten mit Einzelaufstellung keine anderen Glücksspiele als solche

des Bewilligungsinhabers im Sinne dieser Bestimmung angeboten werden dürfen;

3. 3.eine Sicherstellung, dass Glücksspielautomaten keine anderen Funktionseigenschaften haben als jene, die

in einem am Aufstellungsort aufliegenden technischen Handbuch angegeben und beschrieben sind;

4. 4.eine Sicherung gegen Datenverlust bei Stromausfall und gegen äußere, elektromagnetische,

elektrostatische oder durch Radiowellen hervorgerufene Einflüsse;

5. 5.eine verpflichtende aufsichtsbehördliche Standortbewilligung für jeden einzelnen Automatensalon sowie

eine laufende Berichterstattung an das Finanzamt Österreich über die erteilten landesrechtlichen

Bewilligungsbescheide der Betreiber von Automatensalons und eine Übermittlung einer Aufstellung aller

landesrechtlich bewilligten Glücksspielautomaten unter Angabe ihrer bewilligten Standorte und Nennung

des Betreibers in elektronischer Form zur Sicherstellung der damit verbundenen Abgabenleistung sowie für

glücksspielrechtliche Überwachungen;

6. 6.eine Kontrolle durch Landesbehörden auf Einhaltung der glücksspielrechtlichen Bestimmungen unter

sinngemäßer Anwendung des § 23;

7. 7.eine verpflichtende Zusammenarbeit der Landesbehörden mit dem Bundesminister für Finanzen und dem

Finanzamt Österreich in Aufsichtsangelegenheiten;

8. 8.dass während der Übergangszeit nach § 60 Abs. 25 Z 2 Landesausspielungen mit Glücksspielautomaten

nur insoweit ausgeübt werden können, als im selben Ausmaß aufrechte und zum 15. März 2010 tatsächlich

ausgeübte landesrechtliche Bewilligungen für Glücksspielautomaten nach § 4 Abs. 2 in der Fassung vor

diesem Bundesgesetz in diesem Bundesland in der Übergangszeit auslaufen oder vorzeitig unwiderruflich

zurückgelegt werden, wobei für neue Bewilligungen die höchstzulässige Anzahl an Glücksspielautomaten

gemäß Abs. 1 nicht überschritten werden darf;

9. 9.die (sinngemäße) Einhaltung der Bestimmungen der §§ 31b, 51 sowie 56 Abs. 1 GSpG;

10. 10.eine Parteistellung des Bundesministers für Finanzen in allen Angelegenheiten des § 5.

8. (8)Bei Verstoß eines Bewilligungsinhabers gegen die oben genannten Verpflichtungen sowie gegen die

Verpflichtungen aus der elektronischen Datenübermittlung nach § 2 Abs. 3 kann der Bundesminister für Finanzen

einen Antrag auf die Verhängung von Sanktionen im Sinne des § 23 durch die Landesbehörde stellen.

9. (9)§ 19 Abs. 1 FM-GwG gilt sinngemäß für Bewilligungsinhaber von Landesausspielungen mit

Glücksspielautomaten und Wettunternehmer sowie deren Beschäftigte.
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